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bejm. in SSefd toerbefällen öorflefc^rteben Wirb. Sie fiäbtifdEje

Baupolizei Nranîfurt u. bot fed) 8- S3, auf eine bteS=

beguglcd)e Slnfrage bapin geäußert, bafe ©hornfteine größerer
Neuerungen, für weldje bie Slnbrtngung etneS wirkfamen
Stufe* unb gunfenfängerS baupolizeilich öorgefhrteben iff,
nad) Slntoenbung non 2öjfterS felbfitljätigem Stufe* u. Nunten*
fänger gu Klagen feinen Slnlafe mehr gegeben haben. Sag
©rofehtr&oglicbe f^Dligeiamt Sarmftabt anerfenni, bafe biefer
SXppatat nie mirfiarnfte bcfannie Konfination zur Berhütung beS

SluSftrömenS üon Stufe unb Nunten
auS ©djornfteinen £>abe.

Bei ber Konftruftion biefeë patents
Stufe* unb NunfenfänperS liegt ber ®e*
banfe zu ©runb, bie Staudjgafe inner*
halb eine® gefdjloffenen StaumeS über
eine möglichft große Slblagerunggffäcije
zu leiten, tnobei biefelben ihrer fhweren
93eftanbteixe (Stufe, Kohlenteilhen,
Nunten) ficti entlebigen, um banach

erft burcEj bie Slustrittgöffnung zu ent=

weidjen. Safe bamit bei 2öffterS Stufe*
unb Nunfenfänger eine Slbnahme be?

3«ge§ ber Neuerung nicht oerbunben

iff, betoeifen zahlreiche SlnertennungS*
fchreiben, auS welchen f>erPDrgef)t, baß
bie Stufeplage nicht mehr als not«

WenbigeS Hebel ertragen werben muff,
fonbern baß in SöffterS Stuß-- unb
Nur.tenfänger ein Littel gefunben ift,
fid) biefer Beläftigung mit (Srfolg zu
erwehren.

Hüfflers feI6ftt£)ätiger Bezeicpnenb für bie SBtrffamkeit
Stufe unb gunfenfänger. beê erwähnten felbftthätigen StpparateS
ift neben anberen Sltteften ein non ber Bierbrauerei ©ruft
SBuEe in Stuttgart am 30. Sezember 1893 auSgefteEteS

Zeugnis, baS Wir, al§ in feinem Sffiortlaut Nutereffe bietenb,
hier anführen:

„Sluf 3hre SInfrage Pom 23. bieg teile Shuen mit, bafe

burch einen ©epornftein meiner Brauerei, in welchen bie

Neuerungen zweier Braupfannen münben, beftänbig eine SJtenge

Stufe auggeworfen würbe, woburdj bie Stacpbarfhaft fchwer
beläftigt unb burch oielfadje Befchwerbeu zur SlbfteEung biefeS

llebelftanbeg brängte. Stadjbem nun 2öff[erS felbftthätiger
Stuff* unb Nunfenfänger auf biefem ©epornftein angebracht

ift, wirb ber Stuff üofiftänbig auSgefdjfeben unb im ©ammel*
ïaften aufgefangen, fobafe nur nod) ber gereinigte Stauch in
natürlicher Narbe entweicht; ber frühere fdjwarze, mit Stufe

gefd)Wängerte Stauch hat PöEig aufgehört. SJtit großer Be=

friebigung tonnte ich mich überzeugen, baff bie früheren Klagen
ber Umwohner bem SluSbrnck Pottfter Slnertenmtng über bie

gefdöaffte wirffame 21bpilfe Blaß gemacht haben, ©omit hat
fich 2ßffleiS Stufe* unb Nuufenfänger als ein feinem 3toect
in jeber §inftht borzüglih entfpreepenber Slpparat bewährt."

Ser Befißer beS ©ranb §otel Stational in Nrauffurt
a. Sit, §err §. fjaberlanb, äufeerte ficht wie folgt:

„SllS ich int fjerhft Porigen Nahreg mein §oteI käuflich
erworben hatte, fattb ich balb nah ber Uebernahme einen

grofeen Uebelftanb ; bie Stufeplage. 3h habe eigenen Blafdjinen*
betrieb für elektrifcpe Beleuhtung. ©obalb ein Nenfter auf

war, lag baS gange Limmer PoE Stuß unb finb Ijierburcp
in gang furger 3eit mehrere Seppidje ooEftänbig Oerborben.

©in ©laSbacp, welheg idj in ber Btitte meines £>aufeg habe,
mufete miubefteng aEe 8 Sage gepußt werben. Stun würbe

mir ber Söfflerfhe Stufefänger empfohlen. 3h war auch an*

fänglih mifetrauifdj, ba feboh baS hiefige ©tabtbauamt ben*

felhen in KlagefäEen aEein g.uläffig erflärt hat, fo entfdjlofe

ih mih 3«r Slnfcpaffung beSfelben. fpeute, mufe ich ge®

flehen, bereue ih eg niht unb ïann nur jebermann ben*

felben empfehlen. 3h kann meine fämtlihen Nenfter ben

ganger. Sag offen flehen laffen, baS ©laSbad) ift jeßt feit
9 SBoheu niht gepußt."

®S barf baher ber goffnung Staum gegeben werben, baß

jeber Befißer einer größeren Neuerungsanlage, wie folcpe in

Brauereien, Bäclereien, (Safthöfen, Slteßgereien, Sampffcprei®
uereien unb einer Steiße anberer gewerblicher Betriebe erfor*
berlih finb, aus Stücffiht für feine Stahbarfhaft zur Sin*

Wenbuug beS gebotenen ipütfSmittelS fid) bewogen fühlen wirb.
2Bo aber folhe Stücffiht niht geübt wirb, ift ben uon ber

Stufeplage Betroffenen nunmehr ber 233eg eröffnet, mit aEer

Sluefidtt auf ©rfolg bei ben zuftänbigen Behörben Porftellifl

zu werben unb, mit Betonung ber Btöglicpteit einer 9lbhilfe<
biefelben zum ©infepreiten zu oeranlaffen.

Ser Slpparat Oerbient atth Wegen ber bei beffen Ber*

Wenbttng erzielten Bermeibung beS SluSfliegeng Pott Nunten
auS ben ©hornfteineu unb wegen ber bamit oerbunbenen

Befhränfttng ber. NeuerSgefahr bie PoUe Beachtung ber zu®

ftänbigen Behörben unb ber NeueroerficperungSanftalten.
Sßenn in unferen ©täbten auf bie Snrhfüprung berartiger

©anitäte* unb ©iherheitSmaferegeln hingearbeitet würbe, fo

ließen fid) gewiß manche Unannehmlichkeiten in furger Sei'
abfteilen unb manhe bie ©efunbheit unb bag SBoplbefinben
förbernben Natioren fhaffen. ©S würbe uns freuen, mit

oorfteheuben ©titteilungen in biefer §infid)t eine Slnregutifl
gegeben gu haben. E.

Scrfdîiebeneê.
Prüfung Pott Baumaterialien. Born 9. bis 11. ©ep®

tember tagt in Qüricp unter ber BorftanbSfdjaft beS £>W-

Sßrof. 2. bon Set m ai er bie fünfte internationale Kon®

ferepg zur Beretnbarung einheitlicher fßrüfnnggmethoben ooti

Bau* unb Konftruftiongwaterialien. 2lm 12. ©eptember
finbet eine gemeinfhafttihe ©pfurfion nah 2uzern ftatt. @?

fhliefet fih baran eine Nährt auf ben BilatuS unb zurück

über ben Bierwalbftätretfee nah Brunnen, wo bie ©pfttrfiou
aufgelöft wirb.

6tbg. fpoltjtehniïunt. 2ll§ f^rofeffor für mehanifh®
tehnifhe unb Baufonftruktionêfâher an ber mehanifh®
iedjnifhen Slbteilung beS eibg. Bolßtehnifumg würbe Sluguft
SBeber, Nugenieur in SJiülhaufen gewählt.

lluglütESfnllc int .^attbwerï. 3n ber ©hreinerwerf®
ftätte 6oaz im SDÎargtli=J8ern geriet ein Slrbeiter mit einer

§anb in bte Banbfäge. ®er Slrm würbe beim £anbgelenf

bis zur SJlitte bnrhfhuitten. ®er Slrbeiter würbe in ba?

Nnfetfpital berbraht, wo ihm bie §anb amputiert werbe»

mußte.

— 2eßten SonnerStag Slahmittag ereignete fih in bet

Keffelfhmiebe ber mehanifhen SBerfftätten ber Slktiengefeß®

fhaft PormalS 3- 3- Skieter & ©o. in ®öfe ein reht be®

bäuerlicher UnglückSfaE. Sin junger Sirheiter woflte eine

Nraifemafhine einrichten, wobei er am SDaumen ber rehte»

Iganb erfaßt unb ihm berfelbe total anSgeriffen würbe.

—• 3n Bkortean an ber nenenbnrgifh franzöfifhe»
©reoze wih am ©erüfte eines §aufeS, auf bem ber ©pePfl®

lermeifter Blick mit feinem Slrbeiter ®roz arbeitete, eine

©prettgftange. SDroz ftürgte zu: Srbe, ohne fih fdjwer 3»

oerleßen, Blicf hielt fth znnähft auf einem ©erüftteile*

üerlor bann aber bie Kraft unb fiel auS ber ijölje oon et®»

12 SJÎetern ebenfaES auf bte ©trafee. ®abei brach

beibe Slrme, fd)lug oier Slippen ein unb brad) zwei Sküu®

gratwirbel. Skadj entfeßlihen ©hmerzen ftarb er
"

©tunben nah bem Unglücke.

2)a fth bte ©cbäulihfeiten beê §ofptîe§ auf bei»

großen ©t. Beritfjarb angefthts beS immer mahfo»^
SfonriftenoerkehrS, als unzulänglih erwiefen, würbe mit bem

Baue eines neuen £aufe?> begonnen.
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bezw. in Besct Werdefällen vorgeschrieben wird. Die städtische

Baupolizei Frankfurt u. M. hat sich z. B. ans eine dies-
bezügliche Anfrage dahin geäußert, daß Schornsteine größerer
Feuerungen, für welche die Anbringung eines wirksamen
Ruß- und Funkensängers baupolizeilich vorgeschrieben ist,
nach Anwendung von Lösflers selbstthätigem Ruß- u. Funken-
fänger zu Klagen keinen Anlaß mehr gegeben haben. Das
Großherzogliche Polizeiamt Darmstadt anerkennt, daß dieser

Apparat die wirksamste bekannte Konstruktion zur Verhütung des

Ausströmens von Ruß und Funken
aus Schornsteinen habe.

Bei der Konstruktion dieses Patent-
Ruß- und Funkenfänpers liegt der Ge-
danke zu Grund, die Rauchgase inner-
halb eines geschlossenen Raumes über
eine möglichst große Ablagerungsfläche
zu leiten, wobei dieselben ihrer schweren

Bestandteile (Ruß, Kohlenteilchen,
Funken) sich entledigen, um danach
erst durch die Austrittsöffnung zu ent-
weichen. Daß damit bei Lösflers Ruß-
und Funkenfänger eine Abnahme des

Zuges der Feuerung nicht verbunden
ist, beweisen zahlreiche Anerkennungs-
schreiben, aus welchen hervorgeht, daß
die Rußplage nicht mehr als not-
wendiges Uebel ertragen werden muß,
sondern daß in Lösflers Ruß- und
Funkenfänger ein Mittel gesunden ist,
sich dieser Belästigung mit Erfolg zu
erwehren.

Lösflers selbstthätiger Bezeichnend für die Wirksamkeit
Ruß- und Funkenfänger, des erwähnten selbstthätigen Apparates
ist neben anderen Attesten ein von der Bierbrauerei Ernst
Wulle in Stuttgart am 3l). Dezember 1893 ausgestelltes
Zeugnis, das wir, als in seinem Wortlaut Interesse bietend,
hier anführen:

„Auf Ihre Anfrage vom 23. dies teile Ihnen mit, daß

durch einen Schornstein meiner Brauerei, in welchen die

Feuerungen zweier Braupfannen münden, beständig eine Menge
Ruß ausgeworfen wurde, wodurch die Nachbarschaft schwer

belästigt und durch vielfache Beschwerden zur Abstellung dieses

Uebelstandes drängle. Nachdem nun Lösflers selbstthätiger
Ruß- und Fuukensäuger aus diesem Schornstein angebracht

ist, wird der Ruß vollständig ausgeschieden und im Sammel-
kästen aufgefangen, sodaß nur noch der gereinigte Ranch in
natürlicher Farbe entweicht; der frühere schwarze, mit Ruß
geschwängerte Rauch hat völlig aufgehört. Mit großer Be-
sriedigung konnte ich mich überzeugen, daß die früheren Klagen
der Umwohner dem Ausdruck vollster Anerkennung über die

geschaffte wirksame Abhilfe Platz gemacht haben. Somit hat
sich Lösflers Ruß- und Fuukenfänger als ein seinem Zweck

in jeder Hinsicht vorzüglich entsprechender Apparat bewährt."
Der Besitzer des Grand Hotel National in Frankfurt

a. M Herr H. Haberland, äußerte sich wie folgt:
„Als ich im Herbst vorigen Jahres mein Hotel käuflich

erworben hatte, fand ich bald nach der Uebernahme einen

großen Uebelstaud; die Rußplage. Ich habe eigenen Maschinen-
betrieb für elektrische Beleuchtung. Sobald ein Fenster auf

war, lag das ganze Zimmer voll Ruß und sind hierdurch
in ganz kurzer Zeit mehrere Teppiche vollständig verdorben.

Ein Glasdach, welches ich in der Mitte meines Hauses habe,
mußte mindestens alle 8 Tage geputzt werden. Nun wurde

mir der Löfflersche Rußfänger empfohlen. Ich war auch an-
fänglich mißtrauisch, da jedoch das hiesige Stadtbauamt den-

selben in Klagefällen allein zulässig erklärt hat, so entschloß

ich mich zur Anschaffung desselben. Heute, muß ich ge-

stehen, bereue ich es nicht und kann nur jedermann den-

selben empfehlen. Ich kann meine sämtlichen Fenster den

ganzen Tag offen stehen lassen, das Glasdach ist jetzt seit

9 Wochen nicht geputzt."
Es darf daher der Hoffnung Raum gegeben werden, daß

jeder Besitzer einer größeren Feuerungsanlage, wie solche in

Brauereien, Bäckereien, Gasthöfen, Metzgereien, Dampfschrei-
nereien und einer Reihe anderer gewerblicher Beiriebe erfor-
derlich sind, aus Rücksicht für seine Nachbarschaft zur An-
Wendung des gebotenen Hülfsmittels sich bewogen fühlen wird-

Wo aber solche Rücksicht nicht geübt wird, ist den von der

Rußplage Betroffenen nunmehr der Weg eröffnet, mit aller

Aussicht auf Erfolg bei den zuständigen Behörden vorstellig

zu werden und, mit Betonung der Möglichkeit einer Abhilfe,
dieselben zum Einschreiten zu veranlassen.

Der Apparat verdient auch wegen der bei dessen Ver-
Wendung erzielten Vermeidung des Ausfliegens von Funken
aus den Schornsteinen und wegen der damit verbundenen

Beschränkung der. Feuersgefahr die volle Beachtung der zu-

ständigen Behörden und der Feucrversicherungsanstalten.
Wenn in unseren Städten auf die Durchführung derartiger

Sanitäts- und Sicherheitsmaßregeln hingearbeitet würde, so

ließen sich gewiß manche Unannehmlichkeiten in kurzer Zeit
abstellen und manche die Gesundheit und das Wohlbefinden
fördernden Faktoren schaffen. Es würde uns freuen, nist

vorstehenden Mitteilungen in dieser Hinsicht eine Anregung
gegeben zu haben. L.

Verschiedenes.

Prüfung von Baumaterialien. Vom 9. bis 11. Sep-
tember tagt in Zürich unter der Vorstandsschaft des Hrn.
Prof. L. von Tetmai er die fünfte internationale Kon-
ferenz zur Vereinbarung einheitlicher Prüfungsmethoden von

Bau- und Konstruktionsmaterialien. Am 12. September
findet eine gemeinschaftliche Exkursion nach Luzern statt. Es
schließt sich daran eine Fahrt auf den Pilatus und zurück

über den Vierwaldstätieisee nach Brunnen, wo die Exkursion
aufgelöst wird.

Eidg. Polytechnikum. Als Professor für mechanisch-

technische und Baukonstrnktionsfächer an der mechanisch-

technischen Abteilung des eidg. Polytechnikums wurde August

Weber, Ingenieur in Misthaufen gewählt.

Iliiglücksfälle im Handwerk. In der Schreinerwerk-
stätte Coaz im Marzili-Bern geriet ein Arbeiter mit einer

Hand in die Bandsäge. Der Arm wurde beim Handgelenk

bis zur Mitte durchschnitten. Der Arbeiter wurde in das

Jnselspital verbracht, wo ihm die Hand amputiert werden

mußte.

— Letzten Donnerstag Nachmittag ereignete sich in der

Kesselschmiede der mechanischen Werkstätten der Aktiengesell-

schaft vormals I. I. Rieter A Co. in Töß ein recht be-

dauerlicher Unglücksfall. Ein junger Arbeiter wollte eine

Fraisemaschine einrichten, wobei er am Daumen der rechten

Hand erfaßt und ihm derselbe total ausgerissen wurde.
—' In Morteau an der neuenburgisch - französisches

Grenze wich am Gerüste eines Hauses, auf dem der Speng-
lermeister Blick mit seinem Arbeiter Droz arbeitete, eine

Sprengstange. Droz stürzte zur Erde, ohne sich schwer ^
verletzen, Blick hielt sich zunächst auf einem Gerüstteile,

verlor dann aber die Kraft und siel aus der Höhe von etwa

12 Metern ebenfalls auf die Straße. Dabei brach ^
beide Arme, schlug vier Rippen ein und brach zwei Ruck-

gratwirbel. Nach entsetzlichen Schmerzen starb er
"

Stunden nach dem Unglücke.

Da sich die Gebäulichkeiten des Hospizes auf de>»

großen St. Bernhard angesichts des immer wachsend^
Touristenverkehrs, als unzulänglich erwiesen, wurde mit dem

Baue eines neuen Hauses begonnen.
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